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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs 

§ 211. (1) … § 211. (1) … 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b und 382e EO sowie deren 
Vollzug kann der Kinder- und Jugendhilfeträger als Vertreter des Minderjährigen 
beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen erforderlichen Antrag 
nicht unverzüglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür entsprechend. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b, 382e und 382g EO sowie 
deren Vollzug kann der Kinder- und Jugendhilfeträger als Vertreter des 
Minderjährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche Vertreter einen 
erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür 
entsprechend. 

§ 1489. Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren von der Zeit an verjährt, 
zu welcher der Schade und die Person des Beschädigers dem Beschädigten 
bekannt wurde, der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder 
ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. Ist dem Beschädigten 
der Schade oder die Person des Beschädigers nicht bekannt geworden oder ist der 
Schade aus einer oder mehreren gerichtlich strafbaren Handlungen, die nur 
vorsätzlich begangen werden können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht sind, entstanden, so erlischt das Klagerecht nur nach dreißig Jahren. 

§ 1489. Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren von der Zeit an verjährt, 
zu welcher der Schade und die Person des Beschädigers dem Beschädigten 
bekannt wurde, der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder 
ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein. Ist dem Beschädigten 
der Schade oder die Person des Beschädigers nicht bekannt geworden oder ist der 
Schade aus einer oder mehreren gerichtlich strafbaren Handlungen, die nur 
vorsätzlich begangen werden können und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe 
bedroht sind, entstanden, so erlischt das Klagerecht nur nach dreißig Jahren. Die 
Frist nach Satz 2 zweiter Fall endet nicht vor dem Eintritt der Verjährung der 
Strafbarkeit, frühestens jedoch ein Jahr nach der rechtskräftigen Beendigung 
eines vor Eintritt der Strafbarkeitsverjährung eingeleiteten Strafverfahrens. Bei 
Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen Integrität und Selbstbestimmung 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres des 
Opfers.. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013 

§ 1503. (1) bis (12) … § 1503. (1) bis (12) … 

 (13) § 211 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xx/2019, 
tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 1489 in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes tritt mit ##.##.#### in Kraft und ist auf alle 
Schadenersatzansprüche anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
verjährt sind. 
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Artikel 2 

Änderung des Strafgesetzbuches  

 
Besondere Erschwerungsgründe 

 
Besondere Erschwerungsgründe 

§ 33. (1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter § 33. (1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

    6a. eine nachhaltige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens des 
Opfers verursacht hat 

 7. bis 8…  7. bis 8… 

(2) Ein Erschwerungsgrund ist es außer in den Fällen des § 39a Abs. 1 auch, 
wenn ein volljähriger Täter vorsätzlich eine strafbare Handlung unter 
Anwendung von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige 
Person oder für diese wahrnehmbar gegen eine ihr nahestehende Person 
begangen hat 

(2) Ein Erschwerungsgrund ist es außer in den Fällen des § 39a Abs. 1 auch, 
wenn der Täter eine vorsätzliche strafbare Handlung nach dem ersten bis dritten 
oder zehnten Abschnitt des Besonderen Teils oder eine sonstige strafbare 
Handlung unter Anwendung von Gewalt oder gefährlicher Drohung 

  1. als Volljähriger gegen eine minderjährige Person oder für diese 
wahrnehmbar gegen eine ihr nahestehende Person 

  2. gegen eine Angehörige oder einen Angehörigen (§ 72), einschließlich 
einer früheren Ehefrau, eingetragenen Partnerin oder Lebensgefährtin 
oder eines früheren Ehemanns, eingetragenen Partners oder 
Lebensgefährten oder als mit dem Opfer zusammenlebende Person;  

  3. unter Missbrauch einer Autoritätsstellung; 

  4. gegen eine aufgrund besonderer Umstände schutzbedürftige Person 
unter Ausnützung deren besonderer Schutzbedürftigkeit; 

  5. unter Einsatz eines außergewöhnlich hohen Ausmaßes an Gewalt oder 
nachdem der Tat eine solche Gewaltanwendung vorausgegangen ist; 

  6. unter Einsatz oder Drohung mit einer Waffe 

 begangen hat. 

(3) Ein Erschwerungsgrund ist es ferner auch, wenn der Täter vorsätzlich 
eine strafbare Handlung nach dem ersten bis dritten oder zehnten Abschnitt des 
Besonderen Teils, 

 

 1. gegen eine Angehörige oder einen Angehörigen (§ 72), einschließlich  
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einer früheren Ehefrau, eingetragenen Partnerin oder Lebensgefährtin 
oder eines früheren Ehemanns, eingetragenen Partners oder 
Lebensgefährten, als mit dem Opfer zusammenlebende Person oder eine 
ihre Autoritätsstellung missbrauchende Person; 

 2. gegen eine aufgrund besonderer Umstände schutzbedürftige Person 
unter Ausnützung deren besonderer Schutzbedürftigkeit; 

 

 3. unter Einsatz eines außergewöhnlich hohen Ausmaßes an Gewalt oder 
nachdem der Tat eine solche Gewaltanwendung vorausgegangen ist; 

 

 4. unter Einsatz oder Drohung mit einer Waffe  

begangen hat.  

Strafschärfung bei Rückfall Strafschärfung bei Rückfall 

§ 39. (1) ... § 39. (1) ... 

 (1a) Ist der Täter schon zweimal wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen 
gegen Leib und Leben, gegen die Freiheit oder gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, so erhöht sich, wenn 
er nach Vollendung des neunzehnten Lebensjahres neuerlich eine vorsätzliche 
strafbare Handlung gegen eines dieser Rechtsgüter begeht, das Höchstmaß der 
angedrohten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die Hälfte, höchstens jedoch auf 
zwanzig Jahre. 

(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, wenn seit ihrer Verbüßung bis 
zur folgenden Tat mehr als fünf Jahre vergangen sind. In diese Frist werden 
Zeiten, in denen der Verurteilte auf behördliche Anordnung angehalten worden 
ist, nicht eingerechnet. Ist die Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt 
worden, so beginnt die Frist erst mit Rechtskraft des Urteils. 

(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, wenn seit ihrer Verbüßung bis 
zur folgenden Tat mehr als fünf Jahre, bei einer Verurteilung wegen einer mit 
zehn oder mehr Jahren Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren Handlung mehr als 
zehn Jahre, vergangen sind. In diese Frist werden Zeiten, in denen der Verurteilte 
auf behördliche Anordnung angehalten worden ist, nicht eingerechnet. Ist die 
Strafe nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt die Frist 
erst mit Rechtskraft des Urteils. 

Änderung der Strafdrohung bei strafbaren Handlungen gegen unmündige 
Personen 

Änderung der Strafdrohung bei bestimmten Gewalttaten  

§ 39a. (1) Hat ein volljähriger Täter eine vorsätzliche strafbare Handlung 
unter Anwendung von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige 
Person begangen, so tritt an die Stelle der Androhung 

§ 39a. (1) Hat ein Täter eine vorsätzliche strafbare Handlung unter Anwendung 
von Gewalt oder gefährlicher Drohung unter einem der in Abs. 2 umschriebenen 
Umstände begangen, so tritt an die Stelle der Androhung  

 1. einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder der Androhung einer 
solchen Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe die Androhung einer 
Freiheitsstrafe von zwei Monaten bis zu einem Jahr, 

1. einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder der Androhung einer 
solchen Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen die 
Androhung einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten bis zu einem Jahr,  
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 2. einer Freiheitsstrafe, die kein Mindestmaß vorsieht und deren 
Höchstmaß ein Jahr übersteigt, die Androhung eines Mindestmaßes von 
drei Monaten Freiheitsstrafe, 

2. einer Freiheitsstrafe, die kein Mindestmaß vorsieht und deren 
Höchstmaß ein Jahr übersteigt, die Androhung eines Mindestmaßes von drei 
Monaten Freiheitsstrafe,  

 3. einer Freiheitsstrafe, deren Mindestmaß sechs Monate beträgt, die 
Androhung eines Mindestmaßes von einem Jahr Freiheitsstrafe, 

 3. einer Freiheitsstrafe, deren Mindestmaß sechs Monate beträgt, die 
Androhung eines Mindestmaßes von einem Jahr Freiheitsstrafe,  

 4. einer Freiheitsstrafe, deren Mindestmaß ein Jahr beträgt, die Androhung 
eines Mindestmaßes von zwei Jahren Freiheitsstrafe. 

 4. einer Freiheitsstrafe, deren Mindestmaß ein Jahr beträgt, die Androhung 
eines Mindestmaßes von zwei Jahren Freiheitsstrafe.  

 (2) Umstände, die eine Änderung der Strafdrohung nach Abs. 1 bewirken, 
liegen vor, wenn die Tat 

  1. von einer volljährigen gegen eine unmündige Person, 

  2. gegen eine aufgrund besonderer Umstände schutzbedürftige Person 
unter Ausnützung deren besonderer Schutzbedürftigkeit, 

  3. unter Einsatz eines außergewöhnlich hohen Ausmaßes an Gewalt oder 
nachdem der Tat eine solche Gewaltanwendung vorausgegangen ist oder 

  4. unter Einsatz oder Drohung mit einer Waffe oder 

  5. mit mindestens einer weiteren Person in verabredeter Verbindung 
begangen wird und eine gemeinschaftliche Begehung nicht schon die 
Strafdrohung bestimmt. 

 (3) Die Anwendung des § 39 bleibt hievon unberührt. Bei der Anwendung 
des § 41 ist von den nach Abs. 1 geänderten Strafdrohungen auszugehen. 

Bedingte Strafnachsicht und bedingte Entlassung, Weisungen und 
Bewährungshilfe 

Bedingte Strafnachsicht und bedingte Entlassung, Weisungen und 
Bewährungshilfe 

Bedingte Strafnachsicht Bedingte Strafnachsicht 

§ 43. (1) bis (2) … § 43. (1) bis (2) … 

 (3) Die bedingte Nachsicht (Abs. 1) einer wegen Vergewaltigung (§ 201) 
verhängten Strafe ist ausgeschlossen. 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des 
Tatorts bestraft werden 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des 
Tatorts bestraft werden 

§ 64. (1) Die österreichischen Strafgesetze gelten unabhängig von den 
Strafgesetzen des Tatorts für folgende im Ausland begangene Taten: 

§ 64. (1) Die österreichischen Strafgesetze gelten unabhängig von den 
Strafgesetzen des Tatorts für folgende im Ausland begangene Taten: 

 1. bis 4…  1. bis 4… 
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 4a. Genitalverstümmelung im Sinne von § 90 Abs. 3, erpresserische 
Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 103), 
Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel (§ 104a), schwere Nötigung nach § 106 
Abs. 1 Z 3, Zwangsheirat (§ 106a), verbotene Adoptionsvermittlung (§ 194), 
Vergewaltigung (§ 201), geschlechtliche Nötigung (§ 202), sexueller Missbrauch 
einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person (§ 205), schwerer 
sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 206), sexueller Missbrauch von 
Unmündigen (§ 207), pornographische Darstellungen Minderjähriger nach § 207a 
Abs. 1 und 2, sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 207b), Missbrauch eines 
Autoritätsverhältnisses nach § 212 Abs. 1, Förderung der Prostitution und 
pornographischer Darbietungen Minderjähriger (§ 215a), grenzüberschreitender 
Prostitutionshandel (§ 217), wenn 

 4a. Genitalverstümmelung (§ 85 Abs. 1 Z 2a), erpresserische 
Entführung (§ 102), Überlieferung an eine ausländische Macht (§ 103), 
Sklavenhandel (§ 104), Menschenhandel (§ 104a), schwere Nötigung nach § 106 
Abs. 1 Z 3, Zwangsheirat (§ 106a), verbotene Adoptionsvermittlung (§ 194), 
Vergewaltigung (§ 201), geschlechtliche Nötigung (§ 202), sexueller Missbrauch 
einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person (§ 205), schwerer 
sexueller Missbrauch von Unmündigen (§ 206), sexueller Missbrauch von 
Unmündigen (§ 207), pornographische Darstellungen Minderjähriger nach § 207a 
Abs. 1 und 2, sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 207b), Missbrauch eines 
Autoritätsverhältnisses nach § 212 Abs. 1, Förderung der Prostitution und 
pornographischer Darbietungen Minderjähriger (§ 215a), grenzüberschreitender 
Prostitutionshandel (§ 217), wenn 

 a) der Täter oder das Opfer Österreicher ist oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat, 

 a) der Täter oder das Opfer Österreicher ist oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland hat, 

 b) durch die Tat sonstige österreichische Interessen verletzt worden sind 
oder 

 b) durch die Tat sonstige österreichische Interessen verletzt worden sind 
oder 

 c) der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war, sich in Österreich aufhält 
und nicht ausgeliefert werden kann; 

 c) der Täter zur Zeit der Tat Ausländer war, sich in Österreich aufhält 
und nicht ausgeliefert werden kann; 

        4b. bis 11.         4b. bis 11. 

       (2) …        (2) … 

§ 85. (1) Wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig 
für immer oder für lange Zeit 

§ 85. (1) Wer einen anderen am Körper misshandelt und dadurch fahrlässig 
für immer oder für lange Zeit 

 1. …  1. … 

 2. eine erhebliche Verstümmelung oder eine auffallende Verunstaltung oder  2. eine erhebliche Verstümmelung oder eine auffallende Verunstaltung, 

  2a. eine Verstümmelung oder sonstige Verletzung der Genitalien, die 
geeignet ist, eine nachhaltige Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens 
herbeizuführen, oder 

 3. …  3. … 

herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

(2) ... (2) ... 

Einwilligung des Verletzten Einwilligung des Verletzten 

§ 90. (1) bis (2) … § 90. (1) bis (2) … 
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(3) In eine Verstümmelung oder sonstige Verletzung der Genitalien, die 
geeignet ist, eine nachhaltige Beeinträchtigung des sexuellen Empfindens 
herbeizuführen, kann nicht eingewilligt werden. 

(3) In eine Genitalverstümmelung (§ 85 Abs. 1 Z 2a) kann nicht eingewilligt 
werden. 

Beharrliche Verfolgung Beharrliche Verfolgung 

§ 107a. (1) … § 107a. (1) … 

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie 
in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch 
fortgesetzt 

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie 
in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch 
fortgesetzt 

 1. bis 2…  1. bis 2… 

 3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder 
Dienstleistungen für sie bestellt oder 

 3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder 
Dienstleistungen für sie bestellt, 

 4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit 
ihr Kontakt aufzunehmen. 

 4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit 
ihr Kontakt aufzunehmen oder 

  5. Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
dieser Person ohne deren Zustimmung veröffentlicht. 

(3) Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der im Sinn 
des Abs. 2 verfolgten Person zu Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen.  

(3) Übersteigt der Tatzeitraum nach Abs. 1 ein Jahr oder hat die Tat den 
Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der im Sinn des Abs. 2 verfolgten 
Person zu Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

Fortgesetzte Gewaltausübung Fortgesetzte Gewaltausübung 

§ 107b. (1) bis (2) … § 107b. (1) bis (2) … 

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, 
wer 

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, 
wer durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten 
Person herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen 
Lebensführung der verletzten Person bewirkt. 

1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit 
oder einer geistigen Behinderung wehrlose Person begeht oder 

 

2. durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten 
Person herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen 
Lebensführung der verletzten Person bewirkt 

 

 (3a) Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer 

  1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit 
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oder einer geistigen Behinderung wehrlose Person begeht,  

  2. eine Tat nach Abs. 3 auf qualvolle Weise begeht oder 

  3. im Rahmen einer fortgesetzten Gewaltausübung nach Abs. 3 wiederholt 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Integrität begeht. 

(4) Wer eine Tat nach Abs. 3 auf qualvolle Weise begeht oder im Rahmen einer 
fortgesetzten Gewaltausübung nach Abs. 3 wiederholt Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung und Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat eine Tat nach Abs. 3 eine Körperverletzung 
mit schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge oder wird die Gewalt nach Abs. 3 
länger als ein Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu 
fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der verletzten Person zur Folge, mit 
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen. 

(4) Hat eine Tat nach Abs. 3 oder Abs. 3a Z 1 eine Körperverletzung mit 
schweren Dauerfolgen (§ 85) zur Folge oder wird die Gewalt nach Abs. 3 oder 
Abs. 3a Z 1 länger als ein Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der verletzten Person zur Folge, 
mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen. 

      (5) …       (5) … 

Vergewaltigung Vergewaltigung 

§ 201. (1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen 
Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben 
(§ 89) zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf 
gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von 
einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

§ 201. (1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen 
Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben 
(§ 89) zur Vornahme oder Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf 
gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) … (2) … 

Tätigkeitsverbot Tätigkeitsverbot 

§ 220b. (1) Hat der Täter eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität 
und Selbstbestimmung einer minderjährigen Person begangen und im 
Tatzeitpunkt eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Tätigkeit in einem Verein oder 
einer anderen Einrichtung ausgeübt oder auszuüben beabsichtigt, welche die 
Erziehung, Ausbildung oder Beaufsichtigung Minderjähriger oder sonst intensive 
Kontakte mit Minderjährigen einschließt, so ist ihm für eine Dauer von 
mindestens einem und höchstens fünf Jahren die Ausübung dieser und 
vergleichbarer Tätigkeiten zu untersagen, sofern die Gefahr besteht, dass er sonst 
unter Ausnützung einer ihm durch eine solche Tätigkeit gebotenen Gelegenheit 
eine weitere derartige strafbare Handlung mit nicht bloß leichten Folgen begehen 
werde. 

„§ 220b. (1) Hat der Täter eine vorsätzlich begangene, mit mehr als einjähriger 
Freiheitsstrafe bedrohte strafbare Handlung gegen Leib und Leben oder die 
Freiheit oder eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung einer minderjährigen Person begangen und im Tatzeitpunkt 
eine Erwerbstätigkeit oder sonstige Tätigkeit in einem Verein oder einer anderen 
Einrichtung ausgeübt oder auszuüben beabsichtigt, welche die Erziehung, 
Ausbildung oder Beaufsichtigung Minderjähriger oder sonst intensive Kontakte 
mit Minderjährigen einschließt, so ist ihm für unbestimmte Zeit die Ausübung 
dieser und vergleichbarer Tätigkeiten zu untersagen, sofern die Gefahr besteht, 
dass er sonst unter Ausnützung einer ihm durch eine solche Tätigkeit gebotenen 
Gelegenheit eine weitere derartige strafbare Handlung mit nicht bloß leichten 
Folgen begehen werde. 

(2) Besteht die Gefahr, dass der Täter bei Ausübung der Tätigkeit strafbare (2) Hat der Täter eine strafbare Handlung nach Abs. 1 zum Nachteil einer 
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Handlungen der in Abs. 1genannten Art mit schweren Folgen begehen werde, 
oder hat der Täter unter Ausnützung der ihm durch seine Tätigkeit gebotenen 
Gelegenheit eine strafbare Handlung der in Abs. 1 genannten Art begangen, 
obwohl ihm zum Zeitpunkt der Tat die Ausübung dieser Tätigkeit strafgerichtlich 
untersagt war, so ist das Verbot auf unbestimmte Zeit auszusprechen. 

wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen Behinderung wehrlose 
Person begangen und im Tatzeitpunkt eine Erwerbstätigkeit oder sonstige 
Tätigkeit in einem Verein oder einer anderen Einrichtung ausgeübt oder 
auszuüben beabsichtigt, welche die Betreuung solcher wehrlosen Personen oder 
sonst intensive Kontakte mit solchen wehrlosen Personen einschließt, so ist ihm 
für unbestimmte Zeit die Ausübung dieser und vergleichbarer Tätigkeiten zu 
untersagen, sofern die Gefahr besteht, dass er sonst unter Ausnützung einer ihm 
durch eine solche Tätigkeit gebotenen Gelegenheit eine weitere derartige 
strafbare Handlung mit nicht bloße leichten Folgen begehen werde. 

(3) Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils kein Tätigkeitsverbot ausgesprochen worden 
wäre, hat das Gericht das Tätigkeitsverbot aufzuheben. 

(3) Das Tätigkeitsverbot beginnt mit Rechtskraft der Entscheidung, mit der 
das Verbot ausgesprochen wird. Das Gericht hat mindestens alle fünf Jahre zu 
überprüfen, ob die Gefahr, wegen der das Tätigkeitsverbot verhängt wurde, noch 
besteht. Wenn nachträglich Umstände eintreten oder bekannt werden, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt des Urteils kein Tätigkeitsverbot ausgesprochen worden 
wäre, hat das Gericht das Tätigkeitsverbot aufzuheben. 

(4) Im Falle eines auf unbestimmte Zeit ausgesprochenen Tätigkeitsverbotes hat 
das Gericht mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen, ob die Voraussetzungen 
nach Abs. 2 vorliegen. 

(4) Wer einer Tätigkeit nachgeht, obwohl ihm deren Ausübung nach den 
vorstehenden Bestimmungen untersagt wurde, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ 

(5) Die Dauer des Tätigkeitsverbotes beginnt mit Rechtskraft der 
Entscheidung, mit der das Verbot ausgesprochen wird. Zeiten, in denen der Täter 
auf behördliche Anordnung angehalten wird, werden in diese Zeit nicht 
eingerechnet. 

 

(6) Wer einer Tätigkeit nachgeht, obwohl er weiß, dass ihm deren Ausübung 
nach den vorstehenden Bestimmungen untersagt wurde, ist mit Freiheitsstrafe bis 
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 

Artikel 3 

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes 1988 

Sonderbestimmungen für Straftaten junger Erwachsener Sonderbestimmungen für Straftaten junger Erwachsener 

§ 19. (1) bis (3) …. § 19. (1) bis (3) …. 

 (4) Abweichend von Abs. 1 bleibt es bei den Strafandrohungen der 
allgemeinen Strafgesetze, wenn der Täter eine der folgenden Taten begangen hat 
und diese mit Freiheitsstrafe im Höchstmaß von mindestens fünf Jahren bedroht 
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ist: 

 1. eine strafbare Handlung gegen Leib und Leben, 

 2. eine strafbare Handlung gegen die sexuelle Integrität und 
Selbstbestimmung, 

 3. eine strafbare Handlung nach dem fünfundzwanzigsten Abschnitt des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches, 

 4. eine strafbare Handlung als Mitglied einer kriminellen Vereinigung 
oder 

 5. das Anführen einer und die Beteiligung an einer terroristischen 
Vereinigung (§ 278b StGB). 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zu Novellen ab dem Jahr 2004 Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen zu Novellen ab dem Jahr 2004 

§ 63. (1) – (11) § 63. (1) – (11) 

 (12) § 19 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
tritt mit ##.##.#### in Kraft. 

Artikel 4 

Änderung der Strafprozeßordnung 1975 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Opfer und Privatbeteiligte Opfer und Privatbeteiligte 

Opferrechte Opferrechte 

§ 66. (1) Opfer haben – unabhängig von ihrer Stellung als Privatbeteiligte – 
das Recht, 

§ 66. (1) Opfer haben – unabhängig von ihrer Stellung als Privatbeteiligte – 
das Recht, 

 1. sich vertreten zu lassen (§ 73),  1. sich vertreten zu lassen (§ 73), 

 1a. eine schriftliche Bestätigung ihrer Anzeige zu erhalten (§ 80 Abs. 1),  1a. eine schriftliche Bestätigung ihrer Anzeige (§ 80 Abs. 1) sowie auf ihr 
Verlangen eine Abschrift oder Kopie des Protokolls ihrer Vernehmung 
(§ 96 Abs. 5) gebührenfrei zu erhalten, 

 1b. bis 8. …  1b. bis 8. … 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
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Besondere Schutzbedürftigkeit von Opfern Besondere Schutzbedürftigkeit von Opfern 

§ 66a. (1) Opfer haben das Recht auf ehestmögliche Beurteilung und 
Feststellung ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit nach Maßgabe ihres Alters, 
ihres seelischen und gesundheitlichen Zustands sowie der Art und konkreten 
Umstände der Straftat. Als besonders schutzbedürftig gelten jedenfalls Opfer, die 

§ 66a. (1) Opfer haben das Recht auf ehestmögliche Beurteilung und 
Feststellung ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit nach Maßgabe ihres Alters, 
ihres seelischen und gesundheitlichen Zustands sowie der Art und konkreten 
Umstände der Straftat. Als besonders schutzbedürftig gelten jedenfalls Opfer, 

 1. in ihrer sexuellen Integrität und Selbstbestimmung verletzt worden sein 
könnten, 

 1. die in ihrer sexuellen Integrität und Selbstbestimmung verletzt worden 
sein könnten, 

 2. Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) ausgesetzt gewesen sein könnten,  2. zu deren Schutz ein Betretungs- und Annäherungsverbot zum Schutz vor 
Gewalt nach § 38a Abs. 1 SPG erteilt werden könnte, 

 3. minderjährig (§ 74 Abs. 1 Z 3 StGB) sind.  3. die minderjährig (§ 74 Abs. 1 Z 3 StGB) sind. 

(2) Besonders schutzbedürftige Opfer haben das Recht: (2) Besonders schutzbedürftige Opfer haben das Recht: 

 1. zu verlangen, im Ermittlungsverfahren nach Möglichkeit von einer 
Person des gleichen Geschlechts vernommen zu werden, 

 1. zu verlangen, im Ermittlungsverfahren nach Möglichkeit von einer 
Person des gleichen Geschlechts vernommen zu werden, 

    1a. zu verlangen, dass Dolmetschleistungen (§ 66 Abs. 3) bei Vernehmungen 
des Opfers im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung nach 
Möglichkeit von einer Person des gleichen Geschlechts erbracht werden, 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

Recht auf Information Recht auf Information 

§ 70. (1) Sobald ein Ermittlungsverfahren gegen einen bestimmten 
Beschuldigten geführt wird, hat die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft 
Opfer über ihre wesentlichen Rechte (§§ 66 bis 67) zu informieren. Dies darf nur 
solange unterbleiben, als dadurch der Zweck der Ermittlungen gefährdet wäre. 
Opfer im Sinn des § 65 Z 1 lit. a oder b sowie Opfer (§ 65 Z 1) terroristischer 
Straftaten (§ 278c StGB) sind spätestens vor ihrer ersten Befragung über die 
Voraussetzungen der Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige Opfer 
über ihre Rechte nach § 66a zu informieren. Opfer im Sinn des § 65 Z 1 sind 
überdies spätestens im Zeitpunkt ihrer Vernehmung im Sinne der §§ 172, Abs. 4, 
177 Abs. 5 und 181a sowie darüber zu informieren, dass sie berechtigt sind, auf 
Antrag unverzüglich 

§ 70. (1) Sobald ein Ermittlungsverfahren geführt wird, hat die 
Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft Opfer über ihre wesentlichen Rechte 
(§§ 66 bis 67) zu informieren. Dies darf nur solange unterbleiben, als besondere 
Umstände befürchten lassen, dass ansonsten der Zweck der Ermittlungen 
gefährdet wäre. Opfer im Sinn des § 65 Z 1 sind überdies spätestens im Zeitpunkt 
ihrer Vernehmung darüber zu informieren, dass sie berechtigt sind, auf Antrag 
unverzüglich von 

    1. der Freilassung des Beschuldigten (§ 172 Abs. 4, § 177 Abs. 5), 

    2. der Flucht des in der Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten und 
seiner Wiederergreifung (§ 181a), 
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  von der Flucht und Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 
StVG) sowie  

 3. der Flucht und Wiederergreifung des Geflohenen (§ 106 Abs. 4 StVG) 
sowie  

  vom ersten unbewachten Verlassen der Anstalt oder von der 
bevorstehenden oder erfolgten Entlassung des Strafgefangenen (§ 149 
Abs. 5 StVG)  

 4. dem ersten unbewachten Verlassen der Anstalt oder der bevorstehenden 
oder erfolgten Entlassung des Strafgefangenen (§ 149 Abs. 5 StVG)  

verständigt zu werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß. verständigt zu werden. § 50 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

 (2) Spätestens vor ihrer ersten Vernehmung sind Opfer im Sinn des § 65 Z 1 
lit. a oder b sowie Opfer (§ 65 Z 1) terroristischer Straftaten (§ 278c StGB) über 
die Voraussetzungen der Prozessbegleitung und besonders schutzbedürftige 
Opfer über ihre Rechte nach § 66a zu informieren.  

(2) Nach erfolgter Belehrung kann das Opfer in jeder Lage des Verfahrens 
erklären, auf weitere Verständigungen und Ladungen zu verzichten, in welchem 
Fall von einer weiteren Beteiligung des Opfers am Verfahren Abstand zu nehmen 
ist. 

(3) Nach erfolgter Belehrung kann das Opfer in jeder Lage des Verfahrens 
erklären, auf weitere Verständigungen und Ladungen zu verzichten, in welchem 
Fall von einer weiteren Beteiligung des Opfers am Verfahren Abstand zu nehmen 
ist. 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Amts- und Rechtshilfe, Akteneinsicht Amts- und Rechtshilfe, Akteneinsicht 

Amts- und Rechtshilfe Amts- und Rechtshilfe 

§ 76. (1) bis (3) … § 76. (1) bis (3) … 

(4) Eine Übermittlung von nach diesem Gesetz ermittelten 
personenbezogenen Daten setzt eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung 
sowie die Zulässigkeit deren Verwendung in einem Strafverfahren als Beweis 
voraus. Sie hat zu unterbleiben, wenn im Einzelfall schutzwürdige 
Geheimhaltungsinteressen (§ 1 Abs. 1 DSG) die mit der Übermittlung verfolgten 
Zwecke überwiegen. Darüber hinaus dürfen 

(4) Eine Übermittlung personenbezogener Daten, die nach diesem Gesetz 
ermittelt wurden, darf nur aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen 
Ermächtigung sowie nur dann vorgenommen werden, wenn die Verwendung 
dieser Daten in einem Strafverfahren als Beweis zulässig ist. Sie hat zu 
unterbleiben, wenn  

 1. personenbezogene Daten, die durch eine körperliche 
Untersuchung, eine molekulargenetische Untersuchung (§§ 123, 124) oder eine 
Ermittlungsmaßnahme nach dem 4. bis 6. Abschnitt des 8. Hauptstücks ermittelt 
worden sind, nur 

 1. die mit der Übermittlung verfolgten Zwecke nicht im 
gesetzlichen Zuständigkeitsbereich der ersuchenden Behörden und Gerichte 
liegen oder 

 a) an Staatsanwaltschaften und Gerichte für Zwecke der 
Strafrechtspflege, 

 

 b) an Sicherheitsbehörden außer im Fall des § 124 Abs. 5 für  
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Zwecke der Sicherheitspolizei, soweit dies für die Abwehr mit beträchtlicher 
Strafe bedrohter Handlungen (§ 17 SPG) sowie die Abwehr erheblicher Gefahren 
für Leben, Leib oder Freiheit einer Person oder für erhebliche Sach- und 
Vermögenswerte erforderlich ist, sowie 

 c) an Gerichte und andere Behörden für Zwecke der 
Durchführung von Verfahren wegen durch die Straftat verwirklichter 
Disziplinarvergehen oder aus dieser Tat abgeleiteter zivilrechtlicher Ansprüche; 

 

 2. andere nach diesem Gesetz ermittelte personenbezogene Daten  2. im Einzelfall schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen (§ 1 Abs. 1 DSG) 
die mit der Übermittlung verfolgten Zwecke überwiegen, insbesondere 
wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, die durch eine 
körperliche Untersuchung, eine molekulargenetische Untersuchung (§§ 
123 und 124) oder eine Ermittlungsmaßnahme nach dem 4. bis 6. 
Abschnitt des 8. Hauptstücks ermittelt worden sind, oder eine 
Übermittlung den Zweck der Ermittlungen gefährden würde 

 a) Staatsanwaltschaften und Gerichten für Zwecke der Straf- und 
Zivilrechtspflege, 

 

 b) Sicherheitsbehörden und Kriminalpolizei für Zwecke der 
Sicherheitsverwaltung und der Strafrechtspflege, 

 

 c) Finanzstrafbehörden für deren Dienste im Rahmen der Strafrechtspflege, 
sowie 

 

 d) all den erwähnten Gerichten und Behörden zur Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit des Handelns der genannten Organe 

 

übermittelt werden. . 

(5) … (5) … 

 (6) Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte sind zum Zweck der 
Vorbeugung einer mit beträchtlicher Strafe bedrohten Handlung (§ 17 SPG) 
gegen Leben, Gesundheit, Freiheit oder Sittlichkeit berechtigt, nach diesem 
Gesetz ermittelte personenbezogene Daten, die zulässig in einem Strafverfahren 
Verwendung finden können, an die Teilnehmer einer sicherheitspolizeilichen 
Fallkonferenz (§ 22 Abs. 2 SPG) zu übermitteln. Dies hat jedenfalls dann zu 
unterbleiben, wenn im Einzelfall schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen (§ 1 
Abs. 1 DSG) die mit der Übermittlung verfolgten Zwecke überwiegen. 

Anzeige- und Anhalterecht Anzeige- und Anhalterecht 

§ 80. (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, § 80. (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, 
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ist zur Anzeige an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt. Einem 
Opfer (§ 65 Z 1), das Anzeige erstattet hat, ist eine schriftliche Bestätigung der 
Anzeige auszufolgen. 

ist zur Anzeige an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt. Einem 
Opfer (§ 65 Z 1), das Anzeige erstattet hat, ist eine schriftliche Bestätigung der 
Anzeige gebührenfrei auszufolgen. 

(2) … (2) … 

Protokoll Protokoll 

§ 96. (1) bis (4) … § 96. (1) bis (4) … 

(5) Das Protokoll ist zum Akt zu nehmen. Soweit die vernommene Person 
zur Akteneinsicht berechtigt ist, ist ihr auf Verlangen sogleich eine Abschrift oder 
Kopie auszufolgen, sofern dem schutzwürdige Interessen des Verfahrens oder 
Dritter nicht entgegen stehen; § 54 ist anzuwenden. Auf Kurzschriften und 
Tonaufnahmen (Abs. 2) ist § 271 Abs. 6 anzuwenden. 

(5) Das Protokoll ist zum Akt zu nehmen. Soweit die vernommene Person 
zur Akteneinsicht berechtigt ist, ist ihr auf Verlangen sogleich gebührenfrei eine 
Abschrift oder Kopie auszufolgen, sofern dem schutzwürdige Interessen des 
Verfahrens oder Dritter nicht entgegen stehen; § 54 ist anzuwenden. Auf 
Kurzschriften und Tonaufnahmen (Abs. 2) ist § 271 Abs. 6 anzuwenden. 

Kontradiktorische Vernehmung des Beschuldigten oder eines Zeugen Kontradiktorische Vernehmung des Beschuldigten oder eines Zeugen 

§ 165. (1) bis (3) … § 165. (1) bis (3) … 

(4) Einen minderjährigen Zeugen, der durch die dem Beschuldigten zur Last 
gelegte Straftat in seiner Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, hat das 
Gericht in jedem Fall auf die in Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu 
vernehmen, die übrigen besonders schutzbedürftigen Opfer (§ 66a) und die in 
§ 156 Abs. 1 Z 1 und 2 erwähnten Zeugen über ihren Antrag oder jenen der 
Staatsanwaltschaft. 

(4) Einen minderjährigen Zeugen, der durch die dem Beschuldigten zur Last 
gelegte Straftat in seiner Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnte, hat das 
Gericht in jedem Fall auf die in Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu 
vernehmen, die übrigen besonders schutzbedürftigen Opfer (§ 66a), die in § 156 
Abs. 1 Z 1 erwähnten Zeugen sowie Zeugen, auf die die in § 66a erwähnten 
Kriterien zutreffen,,über ihren Antrag oder jenen der Staatsanwaltschaft. 

(5) bis (6) …  (5) bis (6) …  

3. Abschnitt 3. Abschnitt 

Untersuchungshaft Untersuchungshaft 

Zulässigkeit Zulässigkeit 

§ 173. (1) bis (4) … § 173. (1) bis (4) … 

(5) Als gelindere Mittel sind insbesondere anwendbar: (5) Als gelindere Mittel sind insbesondere anwendbar: 

 1. und 2. …  1. und 2. … 

 3. in Fällen von Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) das Gelöbnis, jeden 
Kontakt mit dem Opfer zu unterlassen, und die Weisung, eine bestimmte 
Wohnung und deren unmittelbare Umgebung nicht zu betreten oder ein 
bereits erteiltes Betretungsverbot nach § 38a Abs. 2 SPG oder eine 
einstweilige Verfügung nach § 382b EO nicht zu übertreten, samt 

 3. in den Fällen des § 38a Abs. 1 SPG das Gelöbnis, jeden Kontakt mit dem 
Opfer zu unterlassen, und die Weisung, eine bestimmte Wohnung sowie 
bestimmte Örtlichkeiten nicht zu betreten und sich dem Opfer nicht 
anzunähern oder ein bereits erteiltes Betretungs- und Annäherungsverbot 
zum Schutz vor Gewalt nach § 38a Abs. 1 SPG oder eine einstweilige 
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Abnahme aller Schlüssel zur Wohnung, Verfügung nach § 382b EO nicht zu übertreten, samt Abnahme aller 

Schlüssel zur Wohnung, 

 4. bis 9. …  4. bis 9. … 

(6) … (6) … 

Rechte und Interessen der Opfer Rechte und Interessen der Opfer 

§ 206. (1) Bei einem Vorgehen nach diesem Hauptstück sind stets die 
Interessen des Opfers, insbesondere jenes auf Wiedergutmachung zu prüfen und 
im größtmöglichen Ausmaß zu fördern. Das Opfer hat das Recht, eine 
Vertrauensperson beizuziehen. Jedenfalls sind Opfer unverzüglich im Sinne von 
§ 70 Abs. 1 über ihre Rechte, insbesondere jenes auf Prozessbegleitung und die in 
Betracht kommenden Opferschutzeinrichtungen zu informieren. Soweit dies zur 
Wahrung ihrer Interessen und Rechte, insbesondere jenem auf 
Schadensgutmachung geboten erscheint, ist ihnen und ihrer Vertretung, jedenfalls 
im Fall von Gewalt in Wohnungen (§ 38a SPG) und bei Opfern im Sinn des § 65 
Z 1 lit. a vor einem Rücktritt von der Verfolgung ausreichend Zeit zur 
Stellungnahme zu geben. 

§ 206. (1) Bei einem Vorgehen nach diesem Hauptstück sind stets die 
Interessen des Opfers, insbesondere jenes auf Wiedergutmachung zu prüfen und 
im größtmöglichen Ausmaß zu fördern. Das Opfer hat das Recht, eine 
Vertrauensperson beizuziehen. Jedenfalls sind Opfer unverzüglich im Sinne von 
§ 70 Abs. 1 über ihre Rechte, insbesondere jenes auf Prozessbegleitung und die in 
Betracht kommenden Opferschutzeinrichtungen zu informieren. Soweit dies zur 
Wahrung ihrer Interessen und Rechte, insbesondere jenem auf 
Schadensgutmachung geboten erscheint, ist ihnen und ihrer Vertretung, jedenfalls 
im Fall eines erteilten Betretungs- und Annäherungsverbotes zum Schutz vor 
Gewalt nach § 38a Abs. 1 SPG und bei Opfern im Sinn des § 65 Z 1 lit. a vor 
einem Rücktritt von der Verfolgung ausreichend Zeit zur Stellungnahme zu 
geben. 

(2) ... (2) ... 

§ 250. (1) und (2) …  § 250. (1) und (2) …  

(3) Opfer gemäß § 65 Z 1 lit. a hat der Vorsitzende auf ihren Antrag auf die 
in § 165 Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu vernehmen; im Übrigen hat er bei 
der Vernehmung von Zeugen § 165 sinngemäß anzuwenden. Dabei hat er auch 
den bei der Befragung nicht anwesenden Mitgliedern des Schöffengerichts 
Gelegenheit zu geben, die Vernehmung des Zeugen mitzuverfolgen und den 
Zeugen zu befragen. 

(3) Opfer gemäß § 65 Z 1 lit. a und besonders schutzbedürftige Opfer 
(§ 66a) hat der Vorsitzende auf ihren Antrag auf die in § 165 Abs. 3 beschriebene 
Art und Weise zu vernehmen; im Übrigen hat er bei der Vernehmung von Zeugen 
§ 165 sinngemäß anzuwenden. Dabei hat er auch den bei der Befragung nicht 
anwesenden Mitgliedern des Schöffengerichts Gelegenheit zu geben, die 
Vernehmung des Zeugen mitzuverfolgen und den Zeugen zu befragen. 

§ 410. (1) Über die nachträgliche Strafmilderung, die Neubemessung des 
Tagessatzes sowie die Änderung der Entscheidung über den Verfall, den 
erweiterten Verfall (§ 31a StGB) oder über das Tätigkeitsverbot (§ 220b Abs. 3 
und 4 StGB) entscheidet das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, auf Antrag 
oder von Amts wegen nach Erhebung der für die Entscheidung maßgebenden 
Umstände mit Beschluß. 

§ 410. (1) Über die nachträgliche Strafmilderung, die Neubemessung des 
Tagessatzes sowie die Änderung der Entscheidung über den Verfall, den 
erweiterten Verfall (§ 31a StGB) oder über das Tätigkeitsverbot (§ 220b Abs. 3 
StGB) entscheidet das Gericht, das in erster Instanz erkannt hat, auf Antrag oder 
von Amts wegen nach Erhebung der für die Entscheidung maßgebenden 
Umstände mit Beschluß. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 
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6. TEIL 6. TEIL 

Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 514. (1) bis (40) …  § 514. (1) bis (40) …  

 (41) § 66 Abs. 1 Z 1a, § 66a Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 Z 1a, § 70, § 80 
Abs. 1, § 96 Abs. 5, § 165 Abs. 4, § 173 Abs. 5 Z 3, § 206 Abs. 1, § 250 Abs. 3 und 
§ 410 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I Nr. xx/xxxx treten 
mit xx.xx.xxxx in Kraft. 

Artikel 5 

Änderung des Strafregistergesetzes 1968 

Sonstige Mitteilungen Sonstige Mitteilungen 

§ 4. (1) bis (4) ... § 4. (1) bis (4) ... 

(5) Die ordentlichen Gerichte haben der Landespolizeidirektion Wien die 
Anordnung der gerichtlichen Aufsicht gemäß § 52a StGB, Weisungen gemäß 
§ 51 StGB, die einem wegen einer strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung Verurteilten erteilt wurden, rechtskräftige 
Tätigkeitsverbote und ihre Dauer gemäß § 220b StGB sowie Beschlüsse, mit 
denen die Verlängerung der Tilgungsfrist beendet oder die Tilgbarkeit 
ausgesprochen wird (§§ 4a Abs. 3 und 5 Abs. 2 des Tilgungsgesetzes 1972, 
BGBl. Nr. 68), für die Aufnahme in das Strafregister zu übermitteln. 

(5) Die ordentlichen Gerichte haben der Landespolizeidirektion Wien die 
Anordnung der gerichtlichen Aufsicht gemäß § 52a StGB, Weisungen gemäß 
§ 51 StGB, die einem wegen einer strafbaren Handlungen gegen die sexuelle 
Integrität und Selbstbestimmung Verurteilten erteilt wurden, rechtskräftige 
Tätigkeitsverbote und ihre Aufhebung gemäß § 220b StGB sowie Beschlüsse, mit 
denen die Verlängerung der Tilgungsfrist beendet oder die Tilgbarkeit 
ausgesprochen wird (§§ 4a Abs. 3 und 5 Abs. 2 des Tilgungsgesetzes 1972, 
BGBl. Nr. 68), für die Aufnahme in das Strafregister zu übermitteln. 

Strafregisterauskünfte Strafregisterauskünfte 

§ 9. (1) … § 9. (1) … 

 1. bis 2b. …  1. bis 2b. … 

 3. nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen 
Jugendwohlfahrtsträgern zur Vermeidung oder zur Abwehr einer 
konkreten Gefährdung eines bestimmten minderjährigen Kindes durch 
eine bestimmte Person 

 3. nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen Kinder- und 
Jugendhilfeträgern zur Vermeidung oder zur Abwehr einer konkreten 
von einer bestimmten Person ausgehenden Gefährdung eines bestimmten 
minderjährigen Kindes, 

  .  4. nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen Vereinen und 
Einrichtungen gemäß § 220b StGB zur Vermeidung oder zur Abwehr 
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einer konkreten von einer bestimmten Person ausgehenden Gefährdung 
einer bestimmten wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen 
Behinderung wehrlosen Person. 

(2) … (2) … 

Sonderauskünfte zu Sexualstraftätern Sonderauskünfte zu Sexualstraftätern und über Tätigkeitsverbote 

§ 9a. (1) Die Landespolizeidirektion Wien hat kostenfrei und wenn möglich 
im Wege des Datenfernverkehrs 

§ 9a. (1) Die Landespolizeidirektion Wien hat kostenfrei und wenn möglich 
im Wege des Datenfernverkehrs 

 1. ordentlichen Gerichten in Strafverfahren, Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz, in Verfahren über die Annahme an Kindes statt und 
über die Regelung der Obsorge und des persönlichen Verkehrs zwischen 
Eltern und minderjährigen Kindern, über die Sachwalterschaft sowie in 
Unterbringungsverfahren, 

 1. ordentlichen Gerichten in Strafverfahren, Verfahren nach dem 
Strafvollzugsgesetz, in Verfahren über die Annahme an Kindes statt und 
über die Regelung der Obsorge und des persönlichen Verkehrs zwischen 
Eltern und minderjährigen Kindern, über den Erwachsenenschutz sowie 
in Unterbringungsverfahren, 

 2. bis 6. …  2. bis 6. … 

Auskunft über die gemäß § 2 Abs. 1a gekennzeichnete Verurteilungen sowie 
Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 zu erteilen. 

Auskunft über die gemäß § 2 Abs. 1a gekennzeichnete Verurteilungen sowie 
Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 zu erteilen. 

(2) Nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen hat die 
Landespolizeidirektion Wien den Jugendwohlfahrtsträgern, Schulbehörden sowie 
Dienstbehörden und Personalstellen der Gebietskörperschaften im 
Zusammenhang mit der Anstellung von Personen an Einrichtungen zur 
Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen sowie 
zur Eignungsbeurteilung von Pflege- oder Adoptivwerberinnen und –werbern 
Auskunft über die gemäß § 2 Abs. 1a gekennzeichneten Verurteilungen sowie 
über Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 zu erteilen. 

(2) Nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Regelungen hat die 
Landespolizeidirektion Wien Auskunft über die gemäß § 2 Abs. 1a 
gekennzeichneten Verurteilungen sowie über Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 
zu erteilen: 

    1. Kinder- und Jugendhilfeträgern, Schulbehörden sowie Dienstbehörden 
und Personalstellen der Gebietskörperschaften im Zusammenhang mit 
der Anstellung von Personen an Einrichtungen zur Betreuung, Erziehung 
oder Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen sowie zur 
Eignungsbeurteilung von Pflege- oder Adoptivwerberinnen und –
werbern 

    2. Vereinen und Einrichtungen gemäß § 220b StGB im Zusammenhang mit 
der Anstellung von Personen in der Pflege und Betreuung solcher 
wehrlosen Personen.“ 

(3) Für Auskünfte gemäß Abs. 1 und 2 gelten die Auskunftsbeschränkungen des (3) Für Auskünfte gemäß Abs. 1 und 2 gelten die Auskunftsbeschränkungen des 
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§ 6 Tilgungsgesetz nicht. § 6 Tilgungsgesetz nicht. 

Strafregisterbescheinigungen Strafregisterbescheinigungen 

§ 10. (1) bis (1b) … § 10. (1) bis (1b) … 

 (1c) Über besonderen Antrag ist eine mit „Strafregisterbescheinigung Pflege 
und Betreuung“ bezeichnete Bescheinigung über sämtliche gemäß § 2 Abs. 1a 
gekennzeichneten Verurteilungen des Antragstellers, über Daten gemäß § 2 
Abs. 1 Z 7 und 8 oder darüber, dass das Strafregister keine solchen 
Verurteilungen oder Einträge enthält, auszustellen. Für diese 
Strafregisterbescheinigung gelten die Auskunftsbeschränkungen des § 6 des 
Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. Nr. 68, nicht.  

 (1d) Einem Antrag nach Abs. 1c hat der Antragsteller eine an ihn ergangene 
schriftliche Aufforderung zur Vorlage einer Bescheinigung nach Abs. 1c 
anzuschließen, in der der Aussteller bestätigt, dass diese Bescheinigung für die 
Prüfung der Eignung zur Ausübung einer bestimmten in seinem 
Verantwortungsbereich liegenden beruflichen oder organisierten ehrenamtlichen 
Tätigkeit, die hauptsächlich die Pflege und Betreuung wehrloser Personen 
(§ 220b StGB) umfasst, benötigt wird. 

(2) bis (5) … (2) bis (5) … 

Beantwortung eines über die Zentralbehörde eines anderen Mitgliedstaates 
einlangenden Ersuchens um Information aus dem Strafregister 

Beantwortung eines über die Zentralbehörde eines anderen Mitgliedstaates 
einlangenden Ersuchens um Information aus dem Strafregister 

§ 10b. (1) … § 10b. (1) … 

(2) Wird von Zentralbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit Zustimmung 
des Betroffenen um Abfragen aus dem Strafregister ersucht, weil dieser eine 
berufliche oder organisierte ehrenamtliche Tätigkeit ausüben will, die 
hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Pflege oder 
Ausbildung Minderjähriger umfasst, so ist über die gemäß § 2 Abs. 1a 
gekennzeichneten Verurteilungen sowie Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 
innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens Auskunft zu erteilen. 
Die Ablehnungsgründe nach § 10 Abs. 3 und die Auskunftsbeschränkungen nach 
§ 6 des Tilgungsgesetzes 1972 sind dabei nicht zu berücksichtigen. § 10 Abs. 1b 
ist nicht anzuwenden. 

(2) Wird von Zentralbehörden der anderen Mitgliedstaaten mit Zustimmung 
des Betroffenen um Abfragen aus dem Strafregister ersucht, weil dieser eine 
berufliche oder organisierte ehrenamtliche Tätigkeit ausüben will, die 
hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Pflege oder 
Ausbildung Minderjähriger oder die Pflege und Betreuung wehrloser Personen 
(§ 220b StGB)umfasst, so ist über die gemäß § 2 Abs. 1a gekennzeichneten 
Verurteilungen sowie Daten gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 innerhalb von zehn 
Arbeitstagen ab Eingang des Ersuchens Auskunft zu erteilen. Die 
Ablehnungsgründe nach § 10 Abs. 3 und die Auskunftsbeschränkungen nach § 6 
des Tilgungsgesetzes 1972 sind dabei nicht zu berücksichtigen. § 10 Abs. 1b und 
1d sind nicht anzuwenden. 
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Gemeinsame Bestimmungen für Auskünfte und Bescheinigungen Gemeinsame Bestimmungen für Auskünfte und Bescheinigungen 

§ 11. (1) bis (4) … § 11. (1) bis (4) … 

(4a) Sind im Strafregister keine Verurteilungen oder Einträge im Sinne des 
§ 10 Abs. 1a enthalten, so hat die Auskunft bzw. Bescheinigung zu lauten: „Im 
Strafregister der Republik Österreich – geführt von der Landespolizeidirektion 
Wien – scheinen keine gemäß § 2 Abs. 1a Strafregistergesetz 1968 
gekennzeichneten Verurteilungen wegen einer strafbaren Handlung gegen die 
sexuelle Integrität und Selbstbestimmung sowie keine Einträge gemäß § 2 Abs. 1 
Z 7 und 8 Strafregistergesetz 1968 (gerichtliche Aufsicht bei Sexualstraftätern 
und sexuell motivierten Gewalttätern, entsprechende Weisungen oder 
Tätigkeitsverbote) auf.“ 

(4a) Sind im Strafregister keine Verurteilungen oder Einträge im Sinne des 
§ 10 Abs. 1a und 1c enthalten, so hat die Auskunft bzw. Bescheinigung zu lauten: 
„Im Strafregister der Republik Österreich – geführt von der 
Landespolizeidirektion Wien – scheinen keine gemäß § 2 Abs. 1a 
Strafregistergesetz 1968 gekennzeichneten Verurteilungen wegen einer strafbaren 
Handlung gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung sowie keine 
Einträge gemäß § 2 Abs. 1 Z 7 und 8 Strafregistergesetz 1968 (gerichtliche 
Aufsicht bei Sexualstraftätern und sexuell motivierten Gewalttätern, 
entsprechende Weisungen oder Tätigkeitsverbote) auf.“ 

(5) und (6) … (5) und (6) … 

Aufbewahrung und Löschung von Strafregisterdaten Aufbewahrung und Löschung von Strafregisterdaten 

§ 12. (1) Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt der Tilgung sind die die 
getilgte Verurteilung und den Verurteilten betreffenden Daten im Strafregister zu 
löschen. Die Löschung von Tätigkeitsverboten nach § 220b StGB bestimmt sich 
nach deren vom ordentlichen Gericht verfügten Dauer. Von den übrigen 
Mitgliedstaaten ausgesprochene Tätigkeitsverbote gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 sind über 
Mitteilung des Urteilsstaates, in Ermangelung einer solchen nach Ablauf von 
zehn Jahren ab Eintragung zu löschen. 

§ 12. (1) Nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt der Tilgung sind die die 
getilgte Verurteilung und den Verurteilten betreffenden Daten im Strafregister zu 
löschen. Die Löschung von Tätigkeitsverboten nach § 220b StGB erfolgt nach der 
Mitteilung des ordentlichen Gerichts über dessen rechtskräftig verfügte 
Aufhebung. Von den übrigen Mitgliedstaaten ausgesprochene Tätigkeitsverbote 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 sind über Mitteilung des Urteilsstaates, in Ermangelung 
einer solchen nach Ablauf von zehn Jahren ab Eintragung zu löschen. 

(2) ... (2) ... 

Schlußbestimmungen Schlußbestimmungen 

§ 14. (1) bis (14) … § 14. (1) bis (14) … 

 (15) § 4 Abs. 5, § 9 Abs. 1 Z 3 und Z 4, die Überschrift zu § 9a, § 9a Abs. 1 
Z 1 und Abs. 2, § 10 Abs. 1c und Abs. 1d, § 10b Abs. 2 erster und dritter Satz, 
§ 11 Abs. 4a und § 12 Abs. 1 zweiter Satz in der Fassung des Bundesgesetzblattes 
BGBl. I Nr. xx/xxxx treten mit xx.xx.xxxx in Kraft. 
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Artikel 6 

Änderung des Tilgungsgesetzes 1972 

Beschränkung der Auskunft Beschränkung der Auskunft 

§ 6. (1) Schon vor der Tilgung darf über Verurteilungen aus dem Strafregister bei 

Vorliegen der in den Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen lediglich Auskunft 

erteilt werden 

§ 6. (1) Schon vor der Tilgung darf über Verurteilungen aus dem Strafregister bei 

Vorliegen der in den Abs. 2 und 3 genannten Voraussetzungen lediglich Auskunft 

erteilt werden 

 1. bis 7. …  1. bis 7. … 

 8. den Jugendwohlfahrtsträgern, soweit dies zur Vermeidung oder zur 
Abwehr einer konkreten Gefährdung eines bestimmten minderjährigen 
Kindes durch eine bestimmte Person erforderlich ist 

 8. den Kinder- und Jugendhilfeträgern, soweit dies zur Vermeidung oder 
zur Abwehr einer konkreten von einer bestimmten Person ausgehenden 
Gefährdung eines bestimmten minderjährigen Kindes erforderlich ist, 

  .  9. Vereinen und Einrichtungen gemäß § 220b StGB, soweit dies zur 
Vermeidung oder zur Abwehr einer konkreten Gefährdung einer 
bestimmten wehrlosen Person (§ 220b StGB) durch eine bestimmte 
Person erforderlich ist.“ 

(2) bis (6) … (2) bis (6) … 

Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften Inkrafttreten und Aufhebung von Rechtsvorschriften 

§ 9. (1) bis (1j) … § 9. (1) bis (1j) … 

 (1k) § 6 Abs. 1 Z 8 und Z 9 in der Fassung des Bundesgesetzblattes BGBl. I 
Nr. xx/xxxx treten mit xx.xx.xxxx in Kraft. 

(2) … (2) … 

Artikel 7 

Änderung der Exekutionsordnung 

Schutz vor Gewalt in Wohnungen Schutz vor Gewalt in Wohnungen 

§ 382b. (1) …  § 382b. (1) …  

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 ist keine Frist zur 
Einbringung der Klage (§ 391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für sechs 
Monate angeordnet werden. Das Gericht kann aber auch die Dauer mit dem 
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Verfügung für längstens sechs Monate getroffen wird. rechtskräftigen Abschluss des anhängigen oder eines binnen der angeordneten 

Dauer einzuleitenden Verfahrens in der Hauptsache festsetzen. 

(3) … (3) … 

Verfahren und Anordnung Verfahren und Anordnung 

§ 382c. (1) und (2) … § 382c. (1) und (2) … 

(3) Vom Inhalt des Beschlusses, mit dem über einen Antrag auf Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entschieden wird, und von einem 
Beschluß, mit dem die einstweilige Verfügung aufgehoben wird, sind auch 

(3) Vom Inhalt des Beschlusses, mit dem über einen Antrag auf Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entschieden wird, und von einem 
Beschluss, mit dem die einstweilige Verfügung aufgehoben wird, sind auch 

 1. …  1. … 

 2. ist eine der Parteien minderjährig, auch der örtlich zuständige Kinder- 
und Jugendhilfeträger 

 2. ist eine der Parteien minderjährig, auch der örtlich zuständige Kinder- 
und Jugendhilfeträger sowie das Pflegschaftsgericht 

unverzüglich zu verständigen. unverzüglich zu verständigen. 

(4) …  (4) …  

Vollzug Vollzug 

§ 382d. (1) …  § 382d. (1) …  

(2) Beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 EO hat 
das Vollstreckungsorgan den Antragsgegner aus der Wohnung zu weisen und ihm 
alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht zu erlegen. Es hat dem 
Antragsgegner Gelegenheit zur Mitnahme seiner persönlichen Wertsachen und 
Dokumente sowie jener Sachen zu gewähren, die seinem alleinigen persönlichen 
Gebrauch oder der Ausübung seines Berufs dienen. 

(2) Beim Vollzug einer einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 hat das 
Vollstreckungsorgan den Antragsgegner aus der Wohnung zu weisen und ihm 
alle Schlüssel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht zu erlegen. Es hat dem 
Antragsgegner Gelegenheit zur Mitnahme seiner persönlichen Wertsachen und 
Dokumente sowie jener Sachen zu gewähren, die seinem alleinigen persönlichen 
Gebrauch oder der Ausübung seines Berufs dienen. 

(3) … (3) … 

(4) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug einer 
einstweiligen Verfügung nach § 382b durch die ihnen zur Verfügung stehenden 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beauftragen. In diesem Fall sind 
diese Organe als Vollstreckungsorgane jeweils auf Ersuchen des Antragstellers 
verpflichtet, den einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entsprechenden 
Zustand durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt herzustellen und dem 
Gericht, das die einstweilige Verfügung erlassen hat, darüber zu berichten. 

(4) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehörden mit dem Vollzug einer 
einstweiligen Verfügung nach § 382b durch die ihnen zur Verfügung stehenden 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes beauftragen. In diesem Fall sind 
diese Organe als Vollstreckungsorgane jeweils auf Ersuchen des Antragstellers 
verpflichtet, den einer einstweiligen Verfügung nach § 382b entsprechenden 
Zustand durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt herzustellen und dem 
Gericht, das die einstweilige Verfügung erlassen hat, darüber zu berichten. 
Einstweilige Verfügungen nach § 382b können auch nach den Bestimmungen des 
Dritten Abschnitts im Ersten Teil vollzogen werden. 

 (5) Vor der Ausfolgung gemäß Abs. 2 abgenommener Schlüssel sind die 
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Parteien einzuvernehmen. Ist strittig, wer über die Schlüssel verfügungsberechtigt 
ist, so sind die Parteien auf den streitigen Rechtsweg zu verweisen; die Schlüssel 
sind in diesem Fall weiter gerichtlich zu verwahren. 

Allgemeiner Schutz vor Gewalt Allgemeiner Schutz vor Gewalt 

§ 382e. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch 
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere 
Zusammentreffen unzumutbar macht, auf deren Antrag 

§ 382e. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch 
einen körperlichen Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die 
psychische Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten das weitere 
Zusammentreffen unzumutbar macht, auf deren Antrag 

 1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden Orten zu verbieten und  1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden Orten zu verbieten, 

 2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme mit dem 
Antragsteller zu vermeiden, 

 2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme mit dem 
Antragsteller zu vermeiden, und 

  3. zu verbieten, sich dem Antragsteller oder bestimmt zu bezeichnenden 
Orten über eine bestimmte Entfernung hinaus anzunähern, 

soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen. soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 ist keine Frist zur 
Einbringung der Klage (§ 391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige 
Verfügung für längstens ein Jahr getroffen wird. Gleiches gilt für eine 
Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den 
Antragsgegner. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für ein Jahr 
angeordnet werden. Gleiches gilt für eine Verlängerung der einstweiligen 
Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den Antragsgegner. 

(3) Wird eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 gemeinsam mit einer 
einstweiligen Verfügung nach § 382b Abs. 1 erlassen, so gelten § 382b Abs. 3 
und § 382c Abs. 4 sinngemäß. 

(3) § 382c Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden. Wird eine einstweilige 
Verfügung nach Abs. 1 gemeinsam mit einer einstweiligen Verfügung nach 
§ 382b Abs. 1 erlassen, so gelten § 382b Abs. 3 und § 382c Abs. 4 sinngemäß. 

(4) … (4) … 

Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre 

§ 382g. (1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die 
Privatsphäre kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

§ 382g. (1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die 
Privatsphäre kann insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 

 6. Verbot, einen Dritten zur Aufnahme von Kontakten mit der gefährdeten 
Partei zu veranlassen. 

 6. Verbot, einen Dritten zur Aufnahme von Kontakten mit der gefährdeten 
Partei zu veranlassen, 

  7. Verbot, insbesondere im Wege der Telekommunikation oder unter 
Verwendung eines Computersystems, Tatsachen oder Bildaufnahmen des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches oder Verletzungen der Ehre oder 
Privatsphäre der gefährdeten Partei ohne ihre Zustimmung für eine 
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größere Zahl von Menschen wahrnehmbar zu machen oder zu halten, 

  8. Verbot, sich der gefährdeten Partei oder bestimmt zu bezeichnenden 
Orten über eine bestimmte Entfernung hinaus anzunähern. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 Z 1 bis 6 ist keine Frist zur 
Einbringung der Klage (§ 391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige 
Verfügung für längstens ein Jahr getroffen wird. Gleiches gilt für eine 
Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den 
Antragsgegner. 

(2) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 kann längstens für ein Jahr 
angeordnet werden. Gleiches gilt für eine Verlängerung der einstweiligen 
Verfügung nach Zuwiderhandeln durch den Antragsgegner. 

(3) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach 
Abs. 1 Z 1 und 3 die Sicherheitsbehörden betrauen. § 382d Abs. 4 ist sinngemäß 
anzuwenden. Im Übrigen sind einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 nach den 
Bestimmungen des Dritten Abschnitts im Ersten Teil zu vollziehen. 

(3) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach 
Abs. 1 Z 1, 3 und 8 die Sicherheitsbehörden betrauen. § 382c Abs. 3 und § 382d 
Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. Im Übrigen sind einstweilige Verfügungen 
nach Abs. 1 nach den Bestimmungen des Dritten Abschnitts im Ersten Teil zu 
vollziehen. 

§ 391. (1) … § 391. (1) … 

(2) Wenn eine einstweilige Verfügung vor Eintritt der Fälligkeit des von der 
antragstellenden Partei behaupteten Rechtes oder sonst vor Einleitung des 
Processes oder der Execution bewilligt wird, ist im Beschlusse eine angemessene 
Frist für die Einbringung der Klage oder für den Antrag auf Bewilligung der 
Execution zu bestimmen. Nach vergeblichem Ablaufe der Frist ist die getroffene 
Verfügung auf Antrag oder von amtswegen aufzuheben. 

(2) Wenn eine einstweilige Verfügung vor Eintritt der Fälligkeit des von der 
antragstellenden Partei behaupteten Rechts oder sonst vor Einleitung des 
Prozesses oder der Exekution bewilligt wird, ist – außer bei einstweiligen 
Verfügungen nach §§ 382b, 382e oder 382g Abs. 1 Z 1 bis 8 – im Beschluss eine 
angemessene Frist für die Einbringung der Klage oder für den Antrag auf 
Bewilligung der Exekution zu bestimmen. Nach vergeblichem Ablauf der Frist ist 
die getroffene Verfügung auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben. 

§ 395. (1) und (2) … § 395. (1) und (2) … 

 (3) Die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde ist von der Einbringung eines 
Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382e und 
382g Abs. 1 Z 1, 3 und 8 und dessen Umfang sowie von einer allfälligen 
Zurückziehung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

Aufhebung oder Einschränkung der getroffenen Verfügung. Aufhebung oder Einschränkung der angeordneten Verfügung 

§. 399.  

§. 399. (1) Außer den in den §§. 386 und 391 angeführten Fällen der 
Aufhebung einer getroffenen Verfügung 

 

kann die Aufhebung oder Einschränkung, und zwar selbst nach Zurückweisung 
eines gemäß §. 397 erhobenen Widerspruches, beantragt werden: 

§ 399. (1) Das Gericht kann eine angeordnete Verfügung selbst nach 
Zurückweisung eines gemäß § 397 erhobenen Widerspruchs insbesondere dann 
aufheben oder einschränken, wenn  
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 1. wenn die angeordnete Verfügung in weiterem Umfange ausgeführt 
wurde, als es zur Sicherung der gefährdeten Partei nothwendig ist; 

 1. die Verfügung in weiterem Umfang ausgeführt wurde, als es zur 
Sicherung der gefährdeten Partei notwendig ist, 

 2. wenn sich inzwischen die Verhältnisse, in Anbetracht deren die 
einstweilige Verfügung bewilligt wurde, derart geändert haben, dass es 
des Fortbestandes dieser Verfügung zur Sicherung der Partei, auf deren 
Antrag sie bewilligt wurde, nicht mehr bedarf; 

 2. sich inzwischen die Verhältnisse, in Anbetracht deren die einstweilige 
Verfügung bewilligt wurde, derart geändert haben, dass es des 
Fortbestandes dieser Verfügung zur Sicherung der Partei, auf deren 
Antrag sie bewilligt wurde, nicht mehr bedarf, 

 3. wenn der Gegner der gefährdeten Partei die ihm vorbehaltene oder eine 
anderweitige, dem Gerichte genügend erscheinende Sicherheit geleistet 
hat und sich darüber ausweist; 

 3. der Gegner der gefährdeten Partei die ihm vorbehaltene oder eine 
anderweitige, dem Gericht genügend erscheinende Sicherheit geleistet 
hat und sich darüber ausweist, 

 4. wenn der Anspruch der gefährdeten Partei, für welchen die einstweilige 
Verfügung bewilligt wurde, berichtigt oder rechtskräftig aberkannt oder 
dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt wurde. 

 4. der Anspruch der gefährdeten Partei, für welchen die einstweilige 
Verfügung bewilligt wurde, berichtigt oder rechtskräftig aberkannt oder 
dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt wurde, 

  5. ein Fall des § 39 Abs. 1 oder des § 391 vorliegt. 

(2) Über solche Anträge hat, wenn sie zu einer Zeit gestellt werden, da der 
Process in der Hauptsache noch anhängig ist, das Processgericht erster Instanz, in 
allen anderen Fällen das Gericht, bei welchem der Antrag auf Bewilligung der 
einstweiligen Verfügung angebracht wurde, durch Beschluss zu entscheiden. Vor 
der Entscheidung ist die gefährdete Partei einzuvernehmen. 

(2) Über solche Anträge hat, wenn sie während des in der Hauptsache noch 
anhängigen Prozesses gestellt werden, das Prozessgericht erster Instanz, sonst das 
Gericht, das über Antrag auf Bewilligung der einstweiligen Verfügung in erster 
Instanz entschieden hat, mit Beschluss zu entscheiden. Vor der Entscheidung ist 
die gefährdete Partei einzuvernehmen. 

 Anpassung einer einstweiligen Verfügung zum Schutz vor Gewalt und 
Eingriffen in die Privatsphäre 

 § 399c. (1)   Das für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach 
§§ 382b, 382e und 382g zuständige Gericht erster Instanz hat auf Antrag der 
gefährdeten Partei die faktischen Elemente einer solchen einstweiligen Verfügung 
an die geänderten Umstände anzupassen, sofern und soweit das erforderlich ist, 
um der Verfügung Wirkung zu verleihen. 

 (2) Das Gericht hat über den Antrag ohne Einvernehmung des 
Antragsgegners zu entscheiden; dieser kann gegen den Beschluss auf Anpassung 
Widerspruch im Sinn des § 397 Abs. 2 erheben. Im Übrigen sind auf das 
Verfahren über die Anpassung die für die Entscheidung über den Antrag auf 
Erlassung einer Verfügung nach §§ 382b, 382e und 382g geltenden 
Bestimmungen sowie § 393 Abs. 2 anzuwenden. 

 (3) Die für den Vollzug einer Verfügung nach §§ 382b, 382e und 382g 
geltenden Bestimmungen sind auf den Vollzug der angepassten Verfügung 
anzuwenden.“ 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen zum Dritten Gewaltschutzgesetz 

 § 450. § 382b Abs. 2, § 382c Abs. 3, § 382d Abs. 2, 4 und 5, § 382e Abs. 1 
bis 3, § 382g Abs.1 bis 3, § 391 Abs. 2, § 395 Abs. 3, §§ 399 und 399c in der 
Fassung des Dritten Gewaltschutzgesetzes, BGBl. I Nr. xx/201x, treten mit 
xx.xx.20xx in Kraft und sind anzuwenden, wenn der Antrag auf Erlassung oder – 
im Fall des § 399c – auf Anpassung der einstweiligen Verfügung nach dem 
3x.xx.201x bei Gericht einlangt. 

Artikel 8 

Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz geändert wird und Verstöße gegen bestimmte einstweilige Verfügungen 
zum Schutz vor Gewalt und zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre zu Verwaltungsübertretungen erklärt werden (SPG-Novelle 2013) 

Artikel 2 Artikel 2 

Strafbestimmung Strafbestimmung bei Zuwiderhandeln gegen einstweilige Verfügungen zum 
Schutz vor Gewalt und Eingriffen in die Privatsphäre sowie gegen 

Schutzmaßnahmen 

§ 1. (1) Wer einer in einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382e 
Abs. 1 Z 1 und Z 2 erster Fall und § 382g Abs. 1 Z 1 und 3 des Gesetzes vom 
27. Mai 1896 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren 
(Exekutionsordnung – EO), RGBl. Nr. 79/1896, getroffenen Anordnung 
zuwiderhandelt, begeht, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 500 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Wochen, zu bestrafen. 

§ 1. (1) Wer einer in einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b, 382e 
Abs. 1 Z 1 und Z 2 erster Fall und § 382g Abs. 1 Z 1, 3 und 8 des Gesetzes vom 
27. Mai 1896 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung 
– EO), RGBl. Nr. 79/1896, oder in einer nach § 420 EO angeordneten 
Vollstreckung einer ausländischen Schutzmaßnahme getroffenen Anordnung 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
bis zu 2 500 Euro, im Wiederholungsfall mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro, im 
Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen, zu 
bestrafen. 

(2) … (2) … 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 3. Die §§ 1 und 2 treten mit 1. September 2013 in Kraft. § 3. (1) Die §§ 1 und 2 treten mit 1. September 2013 in Kraft. 

 (2) § 1 Abs. 1 in der Fassung des Dritten Gewaltschutzgesetzes, BGBl. I 
Nr. xx/201x, tritt mit xx.xx.20xx in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser Fassung 
auf strafbare Handlungen anzuwenden, die nach diesem Zeitpunkt begangen 
werden. 

 


